
1

Oberer Gilgtalhof

In der Ungersgall

Auf der Bienenhohl

Flur 16

Bachwiesen

Im Helgenloch

Im Helgenloch

Dunkelhohlsweg

Bienenhohl

Grüner W
eg

Pf
la

st
er

w
eg

25
1

25
2

26

27

28

29

34

36

37

38

39

17

40

75

76

77

78

80

97

98

99

100

101

104

105

106

107

108

109

110

113

115

116

117

118

119
1

102

103

Über der Schneidmühle

Auf dem Haselacker

3

3

6

4

3

3

PVFSO

Am langen Gewänn

Am Hasenstein

Auf der Pün

Herrnhecken

Großwiese

Flur 10

76
3

77

78

79

80

81
1

81
2

84

85

86

87
2

87
3

87
4

88

89
1

1

4
2

76
2

EHO

Art der baulichen Nutzung

Planzeichen

Sondergebiet Zweckbestimmung Photovoltaik-FreiflächenanlageSOPVF

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Baugrenze

überbaubare Grundstücksfläche

nicht überbaubare Grundstücksfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung; hier:

Verkehrsflächen

Landwirtschaftlicher Weg

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung ; hier:

Landwirtschaftlicher Weg (Grasweg)

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen an die Verkehrsflächen; hier:

Ein- / Ausfahrt

Einfahrtbereich

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Erhalt von Laubbäumen

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

Sonstige Planzeichen

Sonstige Darstellungen

Bemaßung (verbindlich)6 4

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft

Entwicklungsziel: Ersatzhabitat für OffenlandbrüterEHO

Stadt Ulrichstein, Gemarkung Ulrichstein

Bebauungsplan "Solarpark Gilgtalhöfe"

Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)
der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation.

Flur 16

Katasteramtliche Darstellung

Flurgrenze

Flurnummer

Flurstücksnummer

vorhandene Grundstücks- und Wegeparzellen mit Grenzsteinen

109

Z:\PROJEKTE\Ulrichstein\Solarpark
Gilgtalhöfe\03_Entwurf\E2_BP_Solarpark_Gilgtalhöfe.dwg

Entwurf

Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA)         M: 1: 25.000

Stadt Ulrichstein, Gemarkung Ulrichstein
Bebauungsplan

Im Nordpark 1 - 35435 Wettenberg        |        t. +49 641 98441-22        |        info@fischer-plan.de        |        www.fischer-plan.de

Raumplanung  |  Stadtplanung  |  Umweltplanung

"Solarpark Gilgtalhöfe"

Stand:

CAD:
Maßstab:
Projektnummer:

Projektleitung:
L.Damm, M.Damm
1 : 1.000

Wolf, Lindner

24-2804

29.01.2024

0 10 20 30 40 50 60 70 80 m

22.06.2026

Plankarte 1
Maßstab 1 : 1.000
Gemarkung Ulrichstein

Plankarte 2
Maßstab 1 : 2.000
Gemarkung Ulrichstein

0 20 40 60 80 100 120 140 160m

Plankarte 1

Plankarte 2

1 Textliche Festsetzungen (BauGB, BauNVO)

1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO:

Innerhalb des Sonstigen Sondergebietes SO „Photovoltaik-Freiflächenanlage“ sind folgende bauliche
Anlagen zulässig:

- Photovoltaik-Freiflächenanlagen (z. B. Modultische mit Solarmodulen),

- Technische Nebenanlagen (Bsp. Zentralwechselrichter, Transformatorenstationen, etc.),

- Zufahrten, Baustraßen und Wartungsflächen,

- Kameramasten für Überwachungskameras bis zu einer Höhe von ca. 8,00 m,

- Speichereinrichtungen, Batteriespeicheranlagen und der Speicherung dienenden technischen 

Nebenanlagen,

- Technische Anlagen und Vorhaben, die der Herstellung oder Speicherung von Wasserstoff i.S.d. 
§ 249a BauGB dienen.

1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO gilt für das Maß der baulichen 
Nutzung:

1.2.1 Die Errichtung der Modultische ist innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche ohne flächenhafte 
Bodenversiegelungen zulässig (z.B. durch Aufständerung, Punktfundamente, etc.).

1.2.2 Funktionsflächen (z.B. Stellplätze, Wege, Kranaufstellflächen) sind wasserdurchlässig zu befestigen 
(z.B. weitfugiges Pflaster, Rasengittersteine, wassergebundene Wegedecke, Schotterrasen).

1.2.3 Es sind im Sondergebiet max. 5 Nebenanlagen mit jeweils einer maximalen Grundfläche von 40 m² 
zulässig.

1.2.4 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 sowie § 18 Abs. 1 BauNVO gilt:

Für die Modultische wird eine maximale Höhe von 4,00 m über der natürlichen Geländeoberkante 
festgesetzt. Für die Technischen Nebenanlagen wird eine maximale Höhe von 3,50 m (Oberkante 
Gebäude) über der natürlichen Geländeoberkante zugelassen. Dabei dürfen untergeordnete Bauteile, 
wie Antennen, Lüftungsanlagen, etc. diese Höhe um bis zu 1,00 m überschreiten. Ausnahme: 
Kameramasten für Überwachungskameras bis zu einer Höhe von max. 8,00 m.

1.2.5 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 Abs. 2 Nr. 4 sowie § 18 Abs. 1 BauNVO gilt:

Die Errichtung von PV-Modulen ist nur zulässig, wenn die Unterkante der Modulfläche an ihrem 
niedrigsten Punkt einen lichten Mindestabstand von 1,00 m zur natürlichen Geländeoberkante einhält. 
Der Abstand ist senkrecht zur Geländeoberfläche zu messen.

1.3 Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6, § 14 und § 23 Abs. 5 BauNVO:

Im Sondergebiet sind innerhalb der überbaubaren und nicht-überbaubaren Grundstücksfläche 
Nebenanlagen (z.B. Einfriedungen, Trafostation etc.) sowie Stellplätze, Fahrgassen, Zufahrten, 
Baustraßen und Wartungsflächen zulässig.

1.4 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft           
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) (Eingriffsminimierung):

1.4.1 Entwicklungsziel: Ersatzhabitat für Offenlandbrüter (Plankarte 2)

(Gemarkung Ulrichstein, Flur 10, Flurstück 87/2)

Maßnahme: Die Maßnahmenfläche ist durch eine angepasste Mahd oder Beweidung als extensives 
Grünland zu bewirtschaften.

Pflegehinweis: Im Falle einer Mähnutzung ist die Mahd außerhalb der Brutzeit der Feldlerche 
durchzuführen (keine Mahd von Anfang April bis Ende Juli). Bei einer Beweidung ist die Besatzdichte 
so zu wählen, dass der Fraß ein Muster von kurzrasigen und langrasigen Strukturen gewährleistet. 
Während der Brutzeit (Anfang April bis Ende Juli) ist zur Vermeidung von Gelegeverlusten eine 
möglichst geringe Besatzdichte zu wählen. Ein Abschleppen, Walzen o.ä. des Grünlands ist nach 
dem 01.04. unzulässig. Eine Düngung und der Einsatz von Pestiziden sind ausgeschlossen.

1.4.2 Stellplätze, Zufahrten, Baustraßen, Wartungsflächen sowie Funktionsflächen (z.B. Kranauf- 
stellflächen) sind in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. weitfugiges Pflaster, Rasengittersteine, 
wassergebundene Wegedecke, Schotterrasen) zu befestigen. Ausnahme: Aus Gründen der 
Betriebssicherheit kann hiervon im Einzelfall abgewichen werden.

1.4.3 Die Flächen im Bereich der Photovoltaik-Freiflächenanlage sind als Grünland durch Mahd oder 
Beweidung extensiv zu bewirtschaften. Düngung ist unzulässig.

1.5 Anpflanzen und Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Innerhalb der umgrenzten Flächen zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
sind die vorhandenen Gehölze dauerhaft zu pflegen und zu erhalten. Bei Abgang sind gleichwertige 
Ersatzpflanzungen mit Laubgehölzen vorzunehmen (siehe Artenauswahl).

1.6 Baurecht auf Zeit für das Sondergebiet (§ 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB)

Die im Plangebiet festgesetzten baulichen und sonstigen Nutzungen und Anlagen sind nur auf den 
Zeitraum des tatsächlichen Anlagenbetriebs beschränkt (30 Jahre, ab dem Tag des Anschlusses der 
Anlage an das Stromnetz). Danach erfolgt ein Rückbau der Photovoltaikanlage                               
(einschl. Nebenanlagen, Einfriedungen, Fahrwege und Fundamente). Nach Ende der Nutzungsdauer 
wird die Fläche wieder der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung (Grünlandnutzung) zugeführt, 
gemäß den dann geltenden gesetzlichen Vorgaben.

2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
(Satzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 und 3 HBO)

2.1 Gestaltung der Einfriedungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

2.1.1 Es sind ausschließlich gebrochene (offene) Einfriedungen bis zu einer Höhe vom max. 2,50 m über 
Geländeoberkante zzgl. nach innen abgewinkeltem Übersteigschutz zulässig.

2.1.2 Zwischen der Geländeoberfläche und der Zaununterkante sind im Mittel 15 cm Bodenfreiheit zu 
berücksichtigen. Mauern und Mauersockel sind unzulässig; Ausnahmen sind Einzel-, Punkt- und 
Köcherfundamente.

2.2 Gestaltung der Grundstücksfreiflächen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs.1 Nr. 5 HBO)

100% der Grundstücksfreiflächen sind als natürliche Grünfläche anzulegen.

3 Wasserrechtliche Festsetzungen
(Satzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 Satz 2 und 3 HWG)

Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 HWG gilt: Das im Plangebiet anfallende 
Niederschlagswasser ist auf den Flächen zu versickern.

4 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen gemäß § 9 Abs. 6 BauGB

4.1 Artenauswahl

Artenliste 1 (Bäume):

Acer campestre - Feldahorn 

Acer platanoides - Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus - Bergahorn 

Carpinus betulus - Hainbuche 

Fraxinus excelsior - Esche 

Prunus avium - Vogelkirsche 

Prunus padus - Traubenkirsche 

Sorbus aria/intermedia - Mehlbeere

Sorbus aucuparia - Eberesche

Artenliste 2 (Sträucher):

Amelanchier ovalis - Gemeine Felsenbirne Malus sylvestris - Wildapfel

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel Rhamnus cathartica - Kreuzdorn

Corylus avellana - Hasel Ribes div. spec. - Beerensträucher

Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen Rosa canina - Hundsrose

Genista tinctoria - Färberginster Sambucus nigra - Schwarzer Holunder

Ligustrum vulgare - Liguster Viburnum lantana - Wolliger Schneeball

Lonicera xylosteum - Heckenkirsche Viburnum opulus - Gemeiner Schneeball

Lonicera caerulea - Heckenkirsche

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hessisches Nachbarrechtsgesetz wird 
hingewiesen.

4.2 Niederschlagswasser

Gemäß § 55 Abs. 2 Satz 1 WHG: Niederschlagswasser soll ortsnah versickert, verrieselt oder direkt 
oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet 
werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch 
wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

4.3 Denkmalschutz

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies gemäß § 21 HDSchG dem 
Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind gem.                         
§ 21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu 
erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen.

4.4 Artenschutzrechtliche Vorgaben und Hinweise (Allgemein)

4.4.1 Von einer Rodung von Bäumen und Gehölzen ist während der Brutzeit (Beginn der Brutzeit vom           
1. März bis zum Ende der Brutzeit am 30. September) gemäß § 39 BNatSchG abzusehen. Sofern 
Rodungen in diesem Zeitraum notwendig werden, sind die betroffenen Bereiche zeitnah vor Beginn 
der Maßnahme durch einen Fachgutachter auf aktuelle Brutvorkommen zu kontrollieren. Außerhalb 
der Brut- und Setzzeit sind Baumhöhlen vor Beginn von Rodungsarbeiten von einem Fachgutachter 
auf überwinternde Arten zu überprüfen.

4.4.2 Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind 
zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG) sind 
die folgenden Punkte zu beachten:

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten geschützter 
Vogelarten führen können, sind außerhalb der Zeit von 01.03. bis 30.09. durchzuführen.

b) Höhlenbäume sind ganzjährig unmittelbar vor der Rodung / dem Gehölzrückschnitt durch einen 
Fachgutachter auf das Vorhandensein von geschützten Tierarten zu überprüfen.

c) Im Falle der Betroffenheit von geschützten Arten ist die Fortpflanzungs- und Ruhestätte zu 
erhalten. Das weitere Vorgehen ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde zu 
treffen.

d) Gehölzrückschnitte und -rodungen sind außerhalb des Zeitraums von 01.03. bis 30.09. 
durchzuführen.

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. Werden 
Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde zu beantragen.

4.5 Kampfmittelräumdienst

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat ergeben, dass sich 
das im Lageplan näher bezeichnete Gelände in einem Bombenabwurfgebiet befindet.                         
Vom Vorhandensein von Kampfmitteln auf solchen Flächen muss grundsätzlich ausgegangen 
werden.

In den Bereichen, in denen durch Nachkriegsbebauungen bereits bodeneingreifende Baumaßnahmen 
bis zu einer Tiefe von mind. 5 Metern durchgeführt wurden, sind keine Kampfmittelräummaßnahmen 
notwendig. Bei allen anderen Flächen ist eine systematische Überprüfung (Sondierung auf 
Kampfmittel) vor Beginn der geplanten Abbrucharbeiten, Bauarbeiten und Baugrunduntersuchungen 
auf den Grundstücksflächen bis in einer Tiefe von 5 m (ab GOK IIWK) erforderlich, auf denen 
bodeneingreifende Maßnahmen stattfinden. Hierbei soll grundsätzlich eine EDV- gestützte 
Datenaufnahme erfolgen.

Sofern die Fläche nicht sondierfähig sein sollte (z.B. wg. Auffüllungen, Versiegelungen oder sonstigen 
magnetischen Anomalien), sind aus Sicherheitsgründen weitere Kampfmittelräummaßnahmen vor 
bodeneingreifenden Bauarbeiten erforderlich. Es ist dann notwendig, einen evtl. vorgesehenen 
Baugrubenverbau (Spundwand, Berliner Verbau usw.) durch Sondierungsbohrungen in der 
Verbrauachse abzusichern. Sofern eine sondierfähige Messebene vorliegt, sollen die 
Erdaushubarbeiten mit einer Flächensondierung begleitet werden.

4.6 Auflagen und Maßnahmen im Rahmen der Natura2000-Umweltverträglichkeitsprognose

Im Ergebnis der FFH-Vorprüfung wurden nachfolgende Maßnahmen und Auflagen seitens der 
Unteren Naturschutzbehörde Vogelsbergkreis vorgegeben:

- Sicherung der unbefestigten und befestigten Feldwege sowie Baum- und Gehölzbestand über 
den Bebauungsplan,

- Rodungen von Gehölzen und Bäumen ausschließlich zwischen dem 1. Oktober und dem 28 / 29. 
Februar,

- Verwendung von reflexionsarmen PV-Modulen,

- Minimierung der Reflexion in den Himmel,

- Herstellung eines Modulreihenabstands von mind. 3 Metern,

- Extensive Grünlandnutzung der PV-Fläche,

- Festsetzung einer ökologischen Baubegleitung,

- Begleitendes Monitoring.

Die Auflagen sind sowohl auf Ebene der Bauleitplanung als auch auf den nachfolgenden 
Planungsebenen (Baugenehmigung, Erschließungsplanung) zu berücksichtigen.

4.7 Pflegehinweise zur Solarparkbewirtschaftung

Das Grünland innerhalb des Solarparks ist durch eine extensive Beweidung vorzugsweise mit 
Schafen und/oder Ziegen mit einer maximalen Besatzdichte von 2 Großvieheinheiten (GVE) pro 
Hektar zu bewirtschaften. Ggf. ist eine Nachmahd vorzunehmen, um die Verbreitung von Störarten zu 
unterbinden. Das Mahdgut ist immer abzutransportieren. In den Randbereichen des Solarparks sind 
zusätzlich Altgrasstreifen zu entwickeln. Hierzu sind die Randbereiche im ersten Jahr von der 
Mahd/Beweidung auszusparen. Ab dem zweiten Jahr ist jährlich rotierend rd. ein Drittel der 
Altgrasstreifen zu mähen oder zu beweiden während zwei Drittel als Altgrasstreifen verbleiben. Der 
Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln ist im gesamten Solarpark ausgeschlossen.

Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348),

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176),

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) i.d.F. der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189),

Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14.12.2010 (GVBI. I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 3 des 
Gesetzes vom 28.06.2023 (GVBl. S. 473, 475),

Hessische Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93),

Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBI. I S. 198), zuletzt geändert durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 09.10.2025 (GVBl. 2025 Nr. 66).

Zeichenerklärung

Verfahrensvermerke:

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadt-

verordnetenversammlung gefasst am  ___.___.______

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsüblich

bekanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ___.___.______

bis einschließlich  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich be-

kanntgemacht am  ___.___.______

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  ___.___.______

bis einschließlich  ___.___.______

Der Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB und § 5 HGO i.V.m.

§ 9 Abs. 4 BauGB und § 37 Abs. 4 HWG sowie § 91 HBO erfolgte durch die

Stadtverordnetenversammlung am  ___.___.______

Die Bekanntmachungen erfolgten im _________________________________.

Ausfertigungsvermerk:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen 
Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die 
Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.

Ulrichstein, den ___.___._____

____________

Bürgermeister

Rechtskraftvermerk:

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in

Kraft getreten am:   ___.___.______

Ulrichstein, den ___.___.______

____________

Bürgermeister

Datengrundlage: Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS)
der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation.
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